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Arbeitsrechtsregelung zu Änderungen in Kurhessen-Waldeck vom 17. November 2025 
 
 
Die Arbeitsrechtliche Kommission der Diakonie Hessen hat in ihrer Sitzung 10/2025 die folgende 
arbeitsrechtliche Regelung beschlossen: 
 

Artikel 1 

Änderung der Arbeitsvertragsrichtlinien 

für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck 

  
Die Arbeitsvertragsrichtlinien für den Bereich des Diakonischen Werks in Kurhessen-Waldeck – 
AVR-KW – zuletzt geändert am 15.09.2025 (KABl. EKKW 2025 Ausgabe 10) werden wie folgt 
geändert:  
 

 
§ 32 Absatz 2 wird durch folgenden Absatz 2 ersetzt:  

 
„(2) Ein wichtiger Grund kann insbesondere bei schweren Vertrauensbrüchen, schweren 
Verstößen gegen die staatliche Rechtsordnung, schweren Verstößen gegen die 
Loyalitätspflichten nach § 1 Abs. 2 und 3 und bei sonstigen groben Verletzungen der sich aus 
diesen AVR ergebenden Dienstpflichten vorliegen. Gleiches gilt für einen Austritt aus der 
Evangelischen Kirche ohne einen damit verbundenen Eintritt in eine andere Kirche der ACK oder 
der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, sofern die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der 
Evangelischen Kirche in Deutschland nach der Art der Tätigkeit oder den Umständen ihrer 
Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts 
des Selbstverständnisses der Evangelischen Kirche darstellt (z.B. bei Tätigkeiten in der 
Verkündigung, der Seelsorge, der evangelischen Bildung oder in besonderer Verantwortlichkeit 
für das evangelische Profil). Ist ein wichtiger Grund im Sinne der Sätze 1 und 2 gegeben, kann 
eine außerordentliche Kündigung nur dann ausgesprochen werden, wenn mildere Mittel, 
insbesondere eine Abmahnung, nicht in Betracht kommen.“ 

 
 
  

Beschlussfassung der Arbeitsrechtlichen 
Kommission der Diakonie Hessen  
am 17.11.2025 zu Regelungen im 
Anwendungsbereich der AVR.KW 
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Artikel 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Arbeitsrechtsregelung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft. 
 
 
 
Geschäftsstelle der ARK.DH 


